
Z'iiordnen und zu überwachen. § 51 Abs. 2 gilt entspre
chend.

2 Von der Unterbrechung des Vollzuges ist der zu
ständige Staatsanwalt zu 'unterrichten.

3 Die Zeit der Unterbrechung des Vollzuges wird in der 
Regel in die Strafzeit einberechnet. Die Entscheidung 
darüber trifft der Leiter der Strafvollzugseinrichtung bzw. 
des J'ugendhauses. Wird die Unterbrechung des Voll
zuges nicht in die Strafzeit einberechnet, ist der zustän
dige Staatsanwalt unter Mitteilung der Gründe davon in 
Kenntnis zu setzen.

§ 55

Strafaussetzung auf Bewährung

1 Der Staatsanwalt und der Leiter der Strafvollzugsein
richtung bzw. des iugendhauses haben laufend zu über
prüfen, ob unter Berücksichtigung der Straftat, der Per
son licbkeit und des Gesamtverhaltens des Strafgefange
nen die Voraussetzungen für eine Strafaussetzung auf 
Bewährung ein getreten sind.

2 Bei Vorliegen dieser Voraussetzungen ist dem zustän
digen Gericht ein begründeter Antrag zu unterbreiten. 
Zur Erhöhung der erzieherischen Wirksamkeit der Straf
aussetzung auf Bewährung sind bei Notwendigkeit Maß
nahmen entsprechend § 45 Abs. 3 des Strafgesetzbuches 
an zu regen.
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